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B E S C H L U S S

des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V
in seiner 528. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung)

Teil A

zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM)

mit Wirkung zum 7. Oktober 2020

	

Aufnahme von Leistungen nach den Gebührenordnungspositionen 40128 und 40129
in den Abschnitt 40.4 EBM

40128 Kostenpauschale für die postalische Versendung
einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung gemäß
Muster 1 an den Patienten bei Patientenkontakt
im Rahmen einer Videosprechstunde gemäß § 4
Absatz 5 der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie des
Gemeinsamen Bundesausschusses

0,81 €
Die Kostenpauschale 40128 ist nur
berechnungsfähig bei Vorliegen der
Voraussetzungen gemäß § 4 Absatz 5 der
Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie des Gemeinsamen
Bundesausschusses.

Die Kostenpauschale 40128 ist nur
berechnungsfähig bis ein verbindliches
elektronisches Muster für die
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung gemäß § 3 des
Lohnfortzahlungsgesetzes zur Verfügung steht
und die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auf
elektronischem Weg an den Patienten versendet
werden darf.

40129 Kostenpauschale für die postalische Versendung
einer Bescheinigung gemäß Muster 21 an den
Patienten bzw. die Bezugsperson bei
Patientenkontakt im Rahmen einer
Videosprechstunde

0,81 €
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Die Kostenpauschale 40129 ist nur
berechnungsfähig bis ein verbindliches
elektronisches Muster für das Muster 21 zur
Verfügung steht und die Bescheinigung auf
elektronischem Weg an den Patienten versendet
werden darf.
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Teil B

zu Empfehlungen gemäß § 87a Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 SGB V bzw.
§ 87a Abs. 5 Satz 7 i. V. m. § 87a Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 SGB V im
Zusammenhang mit der Aufnahme der Leistungen nach den

Gebührenordnungspositionen 40128 und 40129 in den
Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM)

mit Wirkung zum 7. Oktober 2020
	

Der Bewertungsausschuss gibt im Zusammenhang mit der Aufnahme der Leistungen nach
den Gebührenordnungspositionen 40128 und 40129 in den Einheitlichen
Bewertungsmaßstab (EBM) zum 7. Oktober 2020 folgende Empfehlung gemäß § 87a
Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 SGB V bzw. § 87a Abs. 5 Satz 7 i.  V. m. § 87a Abs. 4 Satz 1 Nr. 3
SGB V ab:

Die Vergütung der Leistungen nach den Gebührenordnungspositionen 40128 und 40129
erfolgt außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen.


